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152. 
Leitungen: Bestellung zur supplierenden Vorständin des Institutes für Hygiene, Mikrobiologie und 
Umweltmedizin 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den  
Bestimmungen des § 20 (5) UG idgF sowie des § 4 des Organisationsplanes der Medizinischen  
Universität Graz idgF  
 

 Frau Ao.Univ.-Prof.
in

 Dr.
in

 Andrea GRISOLD 

zur supplierenden Vorständin des Institutes für Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin 

mit Wirkung ab 01.07.2013 befristet bis zur Besetzung der Professur,  

längstens jedoch bis zum 31.12.2016, vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

bestellt hat. 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 
153. 
Ergebnis der Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der Universitätsprofessorinnen und  
Universitätsprofessoren in den Senat der Medizinischen Universität Graz gemäß UG 
In der am 20. Juni 2013 durchgeführten Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der Universitäts-
professorinnen und Universitätsprofessoren in den Senat der Medizinischen Universität Graz gemäß UG 
wurden gewählt: 
 
Hauptmitglieder: Hauptmitglieder: Hauptmitglieder: 
 

 
1. Akos Heinemann 
2. Barbara Obermayer-  
    Pietsch  
 
 

 
1. Andreas Wedrich 
2. Andrea Berghold 
3. Berthold Huppertz 
 

 
1. Anton Sadjak  
2. Ernst Pilger 
3. Walther Wegscheider 
4. Gerald Höfler  
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Ersatzmitglieder:  

 
Ersatzmitglieder:  

 
Ersatzmitglieder: 

 
Michael Speicher 
Heinz Sill 
Andrea Olschewski 
Horst Olschewski  
Dagmar Kratky 
Peter Fickert 
Christa Lohrmann 
Peter Holzer 
Wolfgang Graier 
Peter Wolf 
Rudolf Stauber 
Jürgen C. Becker 
Klaus Groschner 
Thomas Pieber  
 

 
Reingard Aigner 
Winfried Graninger 
Karin Kapp 
Hans-Jörg Mischinger 
Franz Fazekas 
Norbert Jakse 
Helena Schmidt 
Ernst-Christian Urban 
Ute Schäfer 
Reinhold Schmidt 
Hans-Peter Kapfhammer 
Uwe Lang 
Wolfgang Freidl 
Meinrad Beer  
Stefan Paul Schulz 
Karl Pummer 
Gerhard Friedrich 
Eugen Muntean 
Helmut Hinghofer-Szalkay 
Hans Kärcher 
 

  
Regina Roller-Wirnsberger 
Alexander Rosenkranz 
Freyja-Maria Smolle-Jüttner 
Herbert Strobl 
Tina Cohnert 
Kurt Zatloukal  
Friedrich Anderhuber 
Hermann Toplak  
Gilbert Reibnegger 
Andreas Gamillscheg 
Lars-Peter Kamolz 
Ernst Eber 
Wolfgang Linhart 
Gerhard Lanzer 
Günther Krejs  
Helfried Metzler 
Eduard Leinzinger  
Josef W. Egger 
 

 
Der Vorsitzende der Wahlkommission: 

F. Fazekas 
 
 
154.   
Ergebnis der Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der Universitätsdozentinnen und Universität-
dozenten sowie wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Senat der  
Medizinischen Universität Graz gemäß UG 
In der am 20. Juni 2013 durchgeführten Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der Universitäts-
dozentinnen und Universitätsdozenten und wissenschaftlichen Mit-arbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Senat der Medizinischen Universität Graz gemäß UG wurden gewählt:  
 
Hauptmitglieder:  
1.  Wallner-Liebmann, Sandra, Assoz.-Prof.

in
 PD

 in
 Dr

.
.
in
 

2.  Zweiker, Robert, Ao.Univ.-Prof. Dr.
 
med.univ. 

3. Öttl, Karl, Ao.Univ.-Prof. Dr. 

4. Kopera, Daisy, Ao.Univ. Prof.
in
 Dr.

 in
, EMBA 

 
 
Ersatzmitglieder: 
zu 1 und 2: 
Stanzl-Lawatsch, Heidi, Ao.Univ.-Prof. 

in
 Dr.

in
 med.univ. 

Petek, Erwin, Ao.Univ.-Prof. Dr. 

Panzenböck, Ute, Assoz.-Prof.
in
 PD

in
 Dr.

in
 

Mächler, Heinrich M.Sc., Mba, Ao.Univ.-Prof. Dr.med.univ 

Aigelsreiter, Ariane, Dr.
in
 med.univ. 

Amrein, Karin, Ass.-Prof.
in
 Dr.

in
 

Bjelic-Radisic, Vesna, Assoz.-Prof.
in
 PD

in
 Dr.

in
 med.univ. 

Desoye, Gernot, Ao.Univ.-Prof. Dr.phil. 
Dieber-Rotheneder, Martina, Mag.

a
 Dr.

in
 

Feigl, Georg, Univ.-Ass. Priv.-Doz. Dr.med.univ.  
Frank, Sasa, Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr.rer.nat. 
Gries, Anna, Ao.Univ.-Prof.

in
 Dr.

in
  

Griesbacher, Thomas, Ao.Univ.-Prof. Dr.med.univ. 
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Holzer, Ulrike, Ao.Univ.-Prof.
in
 Dr.

in
 med.univ. 

Horina, Joerg, Ao.Univ.-Prof. Dr.med.univ. 
Juch Herbert, Dr.med.univ. 
Kresse, Adelheid, Mag.

a
 Dr.

in
  

Langsenlehner, Tanja, Assoz.-Prof.
in
 PD

in
 Dr.

in
 med.univ. 

Leitinger, Gerd, PD, Dr. 
Liegl-Atzwanger, Bernadette, Dr

 in
.med.univ. Priv.-Doz.

in
 

Lipp, Rainer, Ao.Univ.-Prof. Dr.
 
med.univ. 

Malli, Roland, Assoz.-Prof. PD Dr. 
Marsche, Gunther, Assoz.-Prof. PD Dr. 
Meszaros, Katharina, Dr.

in
 med.univ. 

Pelzmann, Brigitte, Mag.
a
 Dr.

in
  

Pilsl, Ulrike, Dr.
in
 med.univ. 

Platzer, Dieter, Ass.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. 
Sacherer, Michael, Dr.med.univ. 
Sandner-Kiesling Andreas, Ao.Univ.-Prof. Dr.med.univ. 
Schicho, Rudolf, Assoz.-Prof. Dr. 
Schörghuber, Michael, Dr. med.univ. 
Schreibmayer, Wolfgang, Ao.Univ.-Prof. Dr.phil. 
Sedlmayr, Peter, Ao.Univ.-Prof. Dr.med.univ. 
Sturm, Eva, Mag.

a
 Dr.

in
 

Tesch, Norbert, Ass.-Prof. Dr.med.univ.  
Wadsack, Christian, Ass.-Prof. Dr. 
Wagner, Klaus, Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr.rer.nat. 
Wiltgen, Marco, Univ.-Doz. Dr.rer.nat. 
Windpassinger, Chritian, Ass.-Prof. Dr. 
Wölfler, Albert, Ao.Univ.-Prof. Dr.med.univ. 
Wolff, Birgit, Dr.

in
 med.univ. 

Yates, Ameli, Ao.Univ.-Prof.
in
 Dr.

in
 med.univ. 

Zirngast, Birgit, Dr.
in
 med.univ. 

 
zu 3:  
Reiter, Gudrun, Ao.Univ.-Prof

in
. Dr.

in
 

Hutter, Heinz, Ao.Univ.-Prof. Dr. 
Brezinsek, Hans-Peter, Ao.Univ.-Prof. Dr. 
Haas, Josef, Ao.Univ.-Prof. DI Dr. 
Stojakovic, Tatjana, Ass.-Prof.

in
 PD

in
 Dr.

in
 

Santner, Brigitte, Ass.-Prof.
in
 Dr.

in
 

Stadlbauer-Köllner, Vanessa, Ass.-Prof.
in
 PD

in
 Dr.

in
 

Weiglein, Andreas, Ao.Univ.-Prof. Dr. 
Wagner, Doris, PD

in
 Dr.

in 

Schuligoi, Rufina, Ao.Univ.-Prof.
in
. Dr.

in 

Homayoon, Nina, Dr.
in 

Rössler, Andreas, Ao.Univ.-Prof. Dr. 
Fazekas, Christian, PD, Dr. 
Seiler, Stephan, Dr. 
Schwarzbraun, Thomas, PD Mag. Dr. 
Culea, Valeriu, Dr. 
Ahammer, Helmut, Ao.Univ.-Prof. Dr. 
Hofer, Ernst, Ao.Univ.-Prof. Dr. 
Windischhofer, Werner, Ao.Univ.-Prof. Dr. 
Pichler, Alexander, Dr. 
Langmann, Gerald, Ao.Univ.-Prof. Dr. 
Hauer, Almuthe, Ao.Univ.-Prof.

in
 Dr.

in 

Tervonen, Hannaleena, Dr.
in
 

Leber, Bettina, Mag.
a
 Dr.

in
 

Wintersperger, Andrea, Dr.
in
 

Prettenhofer, Ulrike, Ass.-Prof.
in
 Dr.

in 
MSc 

 
  

https://online.meduni-graz.at/mug_online/visitenkarte.show_vcard?pPersonenId=EA6430A7DC8774E6&pPersonenGruppe=3
https://online.meduni-graz.at/mug_online/visitenkarte.show_vcard?pPersonenId=9AF8FCD7856D2756&pPersonenGruppe=3
https://online.meduni-graz.at/mug_online/visitenkarte.show_vcard?pPersonenId=24C7D9CFAB1AAF24&pPersonenGruppe=3
https://online.meduni-graz.at/mug_online/visitenkarte.show_vcard?pPersonenId=7B535F25447DE522&pPersonenGruppe=3
https://online.meduni-graz.at/mug_online/visitenkarte.show_vcard?pPersonenId=AC9015FE890353E6&pPersonenGruppe=3
https://online.meduni-graz.at/mug_online/visitenkarte.show_vcard?pPersonenId=5D95FDAAA20FF728&pPersonenGruppe=3
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zu 4:  
Seinost, Gerald, Ao.Univ.-Prof. Dr.  

Schwarz, Michaela, Ass.
in
 Dr.

in
 

Sorantin, Erich, Ao.Univ.-Prof. Dr. 

Lerchbaum, Elisabeth, PD
in
, Dr.

in
  

Schreiber, Florian, Ao.Univ.-Prof. Dr. 

Lang-Loidolt, Doris, Ao.Univ.-Prof.
in
 Dr.

in
 

Seibert, Franz Josef, Ao.Univ.-Prof. Dr. Mag. 

Zebedin, Doris, Ass. Prof.
in
 Dr.

in
  

Leber, Klaus, Ao.Univ.-Prof. Dr. 

Horn, Sabine, Ao.Univ.-Prof.
in
 Dr.

in
 

Wirnsberger, Gerhard, Ao.Univ.-Prof. Dr. 

Horejsi, Renate, Ao.Univ.-Prof.
in
 Dr.

in
 

Darok, Mario, Ao.Univ.-Prof. Dr. 

Gasser-Steiner, Vanessa, Sen. Sci. PD
in
, Dr.

in
 

Uranüs, Selman, Ao.Univ.-Prof. Dr. 

Hofer, Angelika, Ao.Univ.-Prof.
 in

 Dr.
in
 

Schober, Peter, Ao.Univ.-Prof. Dr.med.univ. 

Thaler-Saliba, Sarah, Ass.
in
 Dr.

in
  

 
Die Vorsitzende der Wahlkommission: 

S. Wallner-Liebmann 
 
 
155.  
Ergebnis der Wahl der Vertreterinnen und Vertreter des Allgemeinen Universitätspersonals in 
den Senat der Medizinischen Universität Graz gemäß UG 
In der am 20. Juni 2013 durchgeführten Wahl der Vertreterinnen und Vertreter des Allgemeinen  
Universitätspersonals in den Senat der Medizinischen Universität Graz gemäß UG wurden gewählt:  
 
Hauptmitglied:  
Dr. Trevor DeVaney 
 
Ersatzmitglieder:  
2. ARätin Claudia Krainer 
3. Silvia Adler 
4. Sylvia Kraxner 
5. Markus Absenger 
6. Silvia DeVaney 

 
Der Vorsitzende der Wahlkommission: 

B. Hubich 
 
 
156.  
Ergebnis der Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen 
und Zahnärzte gemäß § 34 UG 
In der am 20. Juni 2013 durchgeführten Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der Ärztinnen und Ärzte 
sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte gem. §34 UG wurden gewählt: 
 
Haberlik Axel 
Santigli Elisabeth 
Zebedin Doris 
Vicenzi Martin 
Fröhlich Reiterer Elke Elisabeth 
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Ersatz: 
Haim Michaela 
Reiter Gudrun 
Schalamon Johannes 
 

Der Vorsitzende der Wahlkommission: 
A. Haberlik 

 
 
157. 
Geschäftsordnung des Senates der Medizinischen Universität Graz - Ergänzung 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat in seiner 
Sitzung am 19.06.2013 die Ergänzung der Geschäftsordnung des Senates wie folgt beschlossen hat: 

 
Begriffsdefinition:  
Unter Arbeitstagen sind die Wochentage Montag bis Freitag zu verstehen, außer diese fallen auf  
einen gesetzlichen Feiertag. 
 

Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK 
Vorsitzender des Senates 

158.  
Satzung - Änderung 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat in seiner 
Sitzung vom 19.06.2013 auf Vorschlag des Rektorates vom 11.06.2013 folgende Satzungsänderung 
beschlossen hat: 
 
Begriffsbestimmung für die Satzung:  
Als Arbeitstage sind die Wochentage Montag bis Freitag zu verstehen, außer diese fallen auf einen 
gesetzlichen Feiertag. 
 

Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK 
Vorsitzender des Senates 

 
 
159. 
Satzungsteil: Haus- und Benützungsordnung – Änderungen 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat in seiner 
Sitzung vom 19.06.2013 auf Vorschlag des Rektorates vom 11.06.2013 folgende Satzungsänderungen 
beschlossen hat: 
 
§ 13 (1) Alle Gebäude und Räume sind unter größtmöglicher Schonung der Baulichkeiten, der Ein-
richtungen und des sonstigen Inventars und unter sparsamer Verwendung von Energie zu nutzen.  
Insbesondere ist verboten:  
21. alle Arten von Bild- und Tonaufzeichnungen während einer Lehrveranstaltung oder sonstigen  
Veranstaltung ohne vorangegangene ausdrückliche Zustimmung der Lehrveranstaltungsleiterin/des Lehr-
veranstaltungsleiters bzw. Leiterin/Leiters der Veranstaltung. Ist für behinderte und/oder chronisch kranke 
Studierende aufgrund einer Einschränkung ein technisches Hilfsmittel zur Verfolgung einer Lehrver-
anstaltung erforderlich, so stellt die Medizinische Universität Graz bzw. der Studienrektor/die Studien-
rektorin auf Antragstellung mit einem fachärztlichen Attest ein der Einschränkung adäquates festes oder 
mobiles technisches Hilfsmittel zur Verfügung, welches der Kompensation der eingeschränkten Wahr-
nehmung möglichst gerecht wird, jedoch nicht der Aufzeichnung und Wiedergabe der Lehrveranstaltung 
dient. Das Aufzeichnungsverbot für Bild und Ton bleibt daher davon unberührt. Die autorisierte Nutzung 
eines derartigen Gerätes der Medizinischen Universität Graz sollte dem/der Vortragenden auf Verlangen 
durch ein entsprechendes Schreiben nachgewiesen werden können. 
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Ergänzung in Teil D der Hausordnung: 
Umgang mit schwierigen Studierenden/Studienbeirat  
 
§ 1 Studienbeirat  
(1) An der Medizinischen Universität Graz (MUG) ist unter Vorsitz der Vizerektorin/des Vizerektors für 
Studium und Lehre ein Studienbeirat eingerichtet, der bei auftretenden Schwierigkeiten im  
professionellen Umgang von Lehrenden, MitarbeiterInnen im Bereich Studium & Lehre und Studierenden 
schnell und effizient eingreifen kann. Er dient als Unterstützung für die Vizerektorin/den Vizerektor für 
Studium und Lehre bei der Fällung von Entscheidungen in disziplinären Angelegenheiten im Rahmen des 
Studienrechts. Festgehalten wird, dass bestehende fachlich-medizinische Aufsichts- und Weisungsrechte 
im Bereich der Patientenversorgung davon unberührt bleiben.  

 

(2) Der Studienbeirat setzt sich zusammen aus der Vizerektorin/dem Vizerektor für Studium und Lehre 
als Vorsitzende(r), der Studienrektorin/dem Studienrektor, einem/einer VertreterIn der medizin-
psychologischen Fachvertretung, einem/einer VertreterIn der HochschülerInnenschaft der Medizinischen 
Universität Graz sowie jeweils einem/einer weiteren VertreterIn aus dem klinisch-ärztlichen Bereich, aus 
der Organisationseinheit für Studium und Lehre sowie aus dem Team Recht der Organisationseinheit für 
Personalmanagement und Recht. Die Nominierung der Mitglieder, mit Ausnahme derjenigen, die durch 
die Position definiert sind, erfolgt durch das Rektorat der Medizinischen Universität Graz. Die  
Nominierung der Vertreterin/des Vertreters der ÖH erfolgt durch Letztere selbst.  

 

(3) Die/der VertreterIn der medizinpsychologischen Fachvertretung des Studienbeirates hat in Fällen des 
§ 2 mit den betreffenden Studierenden Vereinbarungen über Lösungsmöglichkeiten der aufgetretenen 
Schwierigkeiten sowie die Folgen deren eventuellen Scheiterns zu entwerfen und schriftlich festzuhalten. 
Die verbindliche Vereinbarung wird jedoch zwischen dem Rektor/der Rektorin und der/dem betreffenden 
Studierenden getroffen.  

 

(4) Die/der VertreterIn der medizinpsychologischen Fachvertretung des Studienbeirates begleitet, unter-
stützt und überprüft die mit den betroffenen Studierenden getroffenen Vereinbarungen in regelmäßigen 
Abständen und berichtet den restlichen Mitgliedern des Beirates und dem Rektor/der Rektorin darüber. 
Der/die VertreterIn der medizinpsychologischen Fachvertretung des Studienbeirats hat die Einhaltung der 
getroffenen Vereinbarung gegebenenfalls einmalig einzufordern.  

 

(5) Für die Arbeit des Studienbeirats ist eine Geschäftsordnung zu erlassen und diese ist im Mitteilungs-
blatt der MUG zu veröffentlichen.  
 
§ 2 Anwendungsfälle  
(1) Sind Studierende aufgrund ihres geistigen und/oder körperlichen Zustandes nicht dazu geeignet, die 
ihnen gemäß § 49 Abs. 4 Ärztegesetz idgF (ÄrzteG) übertragbaren Aufgaben zu erfüllen oder nicht  
geeignet bzw. nicht ausreichend vertrauenswürdig, um am weiteren Studium und den dazugehörigen 
Lehrveranstaltungen – insbesondere, aber nicht ausschließlich, an jenen mit PatientInnenkontakt - teilzu-
nehmen, so sind diese durch die jeweilige Lehrveranstaltungsleiterin/den jeweiligen Lehrveranstaltungs-
leiter von der jeweiligen Lehrveranstaltung für den verbleibenden Tag auszuschließen.  
 
(2) Treten Auffälligkeiten einer/eines Studierenden iSd. Abs. 1 wiederholt auf und/oder sind diese  
Auffälligkeiten besonders gravierend (zB. Drohungen oder tätliche Angriffe gegen Universitätsangehörige, 
PatientInnen und/oder MitarbeiterInnen einer sonstigen im Rahmen der Lehre tätigen Kranken-
anstalt/Praxis), so kann die Lehrveranstaltungsleiterin/der Lehrveranstaltungsleiter diese  
Studierende/diesen Studierenden von der Teilnahme an der LV für das verbleibende Semester  
ausschließen und hat sie/ihn zur Vereinbarung von Lösungsmöglichkeiten sowie über die weitere  
individuelle Vorgehensweise an den Studienbeirat zu verweisen. Unter einem ist der Studienbeirat von 
dem Lehrveranstaltungsleiter/ der Lehrveranstaltungsleiterin über den Zwischenfall oder die Zwischen-
fälle zu informieren.  

 

(3) Werden Studierende außerhalb von Lehrveranstaltungen, jedoch am Gelände und/oder in Räumlich-
keiten der MUG iSd. Abs. 1 auffällig, so können sie durch die jeweils zuständige Organisationseinheits-
leiterin/den jeweils zuständigen Organisationseinheitsleiter (bzw. bei Zuständigkeitsüberschneidungen 
auch durch jeden/jede der zuständigen Organisationsleiterinnen und Organisationsleiter) von einem  
Aufenthalt auf dem betreffenden Gelände und/oder in den betreffenden Räumlichkeiten für den  
verbleibenden Tag ausgeschlossen werden.  
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(4) Treten Auffälligkeiten einer/eines Studierenden iSd. Abs. 3 wiederholt auf oder sind diese Auffällig-
keiten besonders gravierend (zB. Drohungen oder tätliche Angriffe gegen Universitätsangehörige,  
PatientInnen und/oder MitarbeiterInnen einer sonstigen im Rahmen der Lehre tätigen Kranken-
anstalt/Praxis), so kann die zuständige Organisationseinheitsleiterin/der zuständige Organisations-
einheitsleiter (bzw. bei Zuständigkeitsüberschneidungen auch durch die zuständigen Organisations-
leiterinnen und Organisationsleiter) diese Studierende/diesen Studierenden von einem Aufenthalt auf 
dem betreffenden Gelände und/oder in den betreffenden Räumlichkeiten für das verbleibende Semester 
ausschließen und hat sie/ihn unter einem an den Studienbeirat zur Vereinbarung von Lösungsmöglich-
keiten sowie über die weitere individuelle Vorgehensweise zu verweisen. Unter einem sind Studienbeirat 
sowie der Rektor/die Rektorin zu informieren.  

(5) Kommt der/die Studierende den Aufforderungen der LehrveranstaltungsleiterInnen gem. § 2 Abs 1 
und 2 bzw. des Leiters/der Leiterin der Organisationseinheit gem. § 2 Abs 3 und 4 nicht nach, liegt es in 
deren Ermessen zu entscheiden, ob die Notwendigkeit besteht, die Polizei zu Hilfe zu rufen, jedenfalls ist 
aber in jenen Fällen der Studienbeirat sowie der Rektor/die Rektorin über den Zwischenfall bzw. über die 
Zwischenfälle zu informieren.  
 
§ 3 Teilnahme- und Anmeldeverbot für LV  
(1) Werden die mit dem Studienbeirat getroffenen Vereinbarungen von der/dem jeweils betroffenen  
Studierenden, trotz Einforderung durch den Studienbeirat gem. § 1 Abs 4, nicht eingehalten, oder zeigt 
die Vereinbarung keine Wirkung, so hat die Vizerektorin/der Vizerektor für Studium und Lehre einmalig 
eine Ermahnung an die/den Studierenden ergehen zu lassen, welche jedenfalls darauf zu verweisen hat, 
dass bei weiterer Nicht-Einhaltung der mit dem Studienbeirat getroffenen Vereinbarungen, von der  
Vizerektorin/dem Vizerektor für Studium und Lehre das vorübergehende Verbot der Teilnahme an/der 
Anmeldung zu weiteren Lehrveranstaltungen an der MUG (auch für Folgesemester) iSd. § 3 verfügt wird. 
Hiervon jedenfalls betroffen sind Lehrveranstaltungen, in welchen PatientInnenkontakt durch Studierende 
besteht.  
 
(2) Ein solches Teilnahme- und Anmeldeverbot für Lehrveranstaltungen an der MUG ist durch die  
Vizerektorin/den Vizerektor insbesondere dann zu veranlassen, wenn Studierende aufgrund ihres körper-
lichen und/oder geistigen Zustandes ihre gem. § 49 Abs. 4 ÄrzteG übertragbaren Tätigkeiten nicht ohne 
Gefährdung von PatientInnen erfüllen können bzw. nicht ohne Gefährdung von Angehörigen der  
Universität oder sonstigen MitarbeiterInnen im Rahmen der Lehrveranstaltungen an Lehrveranstaltungen 
teilnehmen können. Darüber, ob eine derartige Gefährdung vorliegt, hat sich der Studienbeirat zu  
beraten, wobei die letztliche Entscheidungskompetenz der Vizerektorin/dem Vizerektor für Studium und 
Lehre zukommt.  
 

(3) Ebenso ist ein Verbot nach Abs. 1 auszusprechen, wenn aufgrund des körperlichen und/oder  
geistigen Zustandes einer/eines Studierenden die Vertrauenswürdigkeit, welche für die gem. § 49 Abs. 4 
ÄrzteG an Studierende übertragbaren Aufgaben gefordert ist, nicht gegeben scheint. Die Entscheidung 
über das Vorliegen einer derartigen Vertrauensunwürdigkeit ist nach gemeinsamer Beratung im Studien-
beirat von der Vizerektorin/dem Vizerektor für Studium und Lehre zu treffen.  
 
Die Rektorin/der Rektor ist im Allgemeinen regelmäßig über die Tätigkeiten des Studienbeirats und im 
Besonderen im Vorfeld über die Verfügung eines Verbotes gem. Abs 1 zu informieren. Der Rektor/die 
Rektorin hat das Recht sich gegen die Vorgehensweise des Studienbeirates sowie insbesondere gegen 
das Verbot gem. Abs 1 auszusprechen und die Entscheidung inhaltlich abzuändern.  
 
§ 4 Aufhebung des Teilnahme-/Anmeldeverbots  
(1) Das Verbot über die Teilnahme an und Anmeldungen zu Lehrveranstaltungen an der MUG ist von der 
Vizerektorin/vom Vizerektor für Studium und Lehre dann aufzuheben, wenn die/der Studierende für eine 
vom Studienbeirat in der Vereinbarung festgelegten Dauer nachweist, dass sie/er die mit dem Studien-
beirat getroffenen Vereinbarungen einhält und ihr/ihm die körperlich-gesundheitliche Eignung für das 
weitere Studium insbesondere in Bezug auf den für die Ausbildung notwendigen PatientInnenkontakt iSd 
§ 49 Abs. 4 ÄrzteG durch einen zuständigen Facharzt bestätigt wird.  

 

(2) Ein Teilnahme-/Anmeldeverbot aufgrund mangelnder Vertrauenswürdigkeit ist von der Vize-
rektorin/vom Vizerektor für Studium und Lehre aufzuheben, wenn die/der Studierende über einen vom 
Studienbeirat festgelegten Zeitraum nachweist, dass sie/er die mit dem Studienbeirat getroffenen Ver-
einbarungen einhält und der Studienbeirat die entsprechende Vertrauenswürdigkeit als gegeben erachtet.  
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(3) Der Rektor/die Rektorin ist über die Aufhebung des Teilnahme- und Anmeldeverbots durch den  
Vizerektor/die Vizerektorin für Studium und Lehre gem. Abs 1 und 2 zu informieren und dieser/diese hat 
das Recht, sich gegen die Aufhebung auszusprechen sowie die Entscheidung inhaltlich abzuändern.  
 
§ 5 In-Kraft-treten  
Die Bestimmungen dieses Satzungsteiles treten mit ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der MUG in 
Kraft. 
 

Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK 
Vorsitzender des Senates 

 
 
160. 
Richtlinie des Senates: Habilitationsrichtlinien der Medizinischen Universität Graz - Ergänzung 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat in seiner 
Sitzung vom 19.06.2013 folgende Ergänzung beschlossen hat: 
 

Lehrtätigkeit:  
Je ein Punkt, maximal zwei Punkte für eine nachweisliche TutorInnenschaft 
 

Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK 
Vorsitzender des Senates 

 
 
161.  
Studienplan: Studienplan für das Diplomstudium Humanmedizin - Wiederverlautbarung 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 19.06.2013 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG idgF auf 
Beschluss der Studienkommission für Humanmedizin vom 11.06.2013 nachfolgenden Studienplan 
beschlossen hat: 
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Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK 
Vorsitzender des Senates 
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162. 
Studienplan: Studienplan für den Bachelorstudiengang Pflegewissenschaft - Wiederverlautbarung 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 19.06.2013 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG idgF auf 
Beschluss der Studienkommission für Gesundheits- und Pflegewissenschaft vom 10.06.2013 
nachfolgenden Studienplan beschlossen hat: 
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